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§ 142a LBDG 1997 Vernehmung von
Zeuginnen und Zeugen

LBDG 1997 - Burgenlandisches Landesbeamten-Dienstrechtsgesetz 1997

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

(1) Auf Verlangen eines Zeugen ist einer Person seines Vertrauens die Anwesenheit bei der Vernehmung zu gestatten.
Der Vernehmung eines noch nicht Vierzehnjahrigen ist, soweit es in dessen Interesse zweckmaRig ist, jedenfalls eine
Person seines Vertrauens beizuziehen. Auf diese Rechte ist in der Vorladung hinzuweisen. Als Vertrauensperson kann
ausgeschlossen werden, wer der Mitwirkung an der Pflichtverletzung verdachtig oder am Verfahren beteiligt ist oder
wessen Anwesenheit den Zeugen bei der Ablegung einer freien und vollstandigen Aussage beeinflussen kdnnte.

(2) Der Vorsitzende kann im Interesse eines Zeugen die Gelegenheit zur Beteiligung an der Vernehmung des Zeugen
derart beschranken, dass die Parteien und ihre Vertreter die Vernehmung des Zeugen erforderlichenfalls unter
Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildubertragung mitverfolgen und ihr Fragerecht austben
kénnen, ohne bei der Befragung anwesend zu sein.

(3) Eine Zeugin oder ein Zeuge, die wegen ihres Aufenthalts oder der wegen seines Aufenthalts im Ausland nicht in der
Lage ist, vor der Disziplinarkommission zu erscheinen, kann unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort-
und Bildubertragung an der jeweiligen Osterreichischen Vertretungsbehdrde vernommen werden.

In Kraft seit 25.05.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 142a LBDG 1997 Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen
	LBDG 1997 - Burgenländisches Landesbeamten-Dienstrechtsgesetz 1997


